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      Berlin, den 23.3.09 
 
 

Diskriminierungsfreiheit  
einer neuen Entgeltordnung im TvöD 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und 
Gleichstellungsstellen fordert seit vielen Jahren, Tarifverträge 
geschlechtergerecht zu gestalten.  
 
Mit dem Abschluss des TVöD, bei dem die Tarifvertragsparteien 
einmütig erklärten, einen diskriminierungsfreien Tarifvertrag 
schaffen zu wollen, war die Hoffnung verbunden, die 
Entgeltordnung entsprechend abzufassen. Die Verhandlungen 
ziehen sich jetzt mit Unterbrechungen schon seit Jahren hin.  
 
Mittlerweile zeichnet sich ab, dass von Arbeitgeberseite nicht 
geplant ist, grundlegende Änderungen der Eingruppierungs-
systematik herbei zu führen, die Grundlage für die Umsetzung des 
Grundsatzes „Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit“ sein sollte. 
 
Eine neue Eingruppierungsordnung muss dabei insbesondere 
folgende Punkte berücksichtigen:  
• Der Tarifvertrag muss durchschaubar sein 
• Der Tarifvertrag muss objektive Differenzierungskriterien 

enthalten 
• Die einzelnen Differenzierungskriterien müssen 

diskriminierungsfrei ausgelegt werden, 
• Für die Bewertung von sogenannten Frauenarbeiten dürfen 

nicht andere Kriterien verwendet werden als für die Bewertung 
von sogenannten Männerarbeiten 

• Die Arbeit muss "ihrem Wesen nach" bewertet werden, d.h. alle 
für sie wesentlichen Anforderungen müssen berücksichtigt 
werden, z.B. auch soziale Kompetenz 
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Die bisherige „summarische Bewertung“ erfüllt diese Kriterien nicht 
ausreichend und muss daher ersetzt werden. Hierzu wurde von 
ver.di ein Konzept vorgeschlagen. 
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und 
Gleichstellungsstellen fordert die kommunalen Arbeitgeberverbände 
und den VKA auf, sich nicht einer neuen Tarifsystematik zu 
verschließen und ggf. ein eigenes, den Anforderungen der EU-
Gesetzgebung und Rechtsprechung entsprechendes 
geschlechtergerechtes Konzept für eine neue Eingruppierungs-
ordnung vorzulegen oder mit ver.di über deren Vorschläge zu 
verhandeln. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
    
Marianne Lauhof    Hiltrud Höreth 
Bundessprecherin    Bundessprecherin 


